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Sehr geehrte Damen und Herren, 

unser Hogan Lovells Commercial Bulletin informiert Sie 
in regelmäßigen Abständen über neueste Entwicklun-
gen im Bereich Handels- und Vertriebsrecht sowie pro-
duktbezogenes öffentliches Wirtschaftsrecht. Wir haben 
das wirklich Wissenswerte für Sie zusammengetragen, 
um Ihnen in kompakter Form einen Überblick über die 
neuesten Gesetze und aktuelle Rechtsprechung zu 
geben. Gleichzeitig machen wir Sie auf interessante 
Publikationen und Veranstaltungen unseres Commerci-
al Teams aufmerksam. 

Wir wünschen Ihnen eine informative Lektüre. 

Ihr Hogan Lovells Commercial Team 

 

 

Fragen und Anregungen 

Bei Fragen und Anregungen zu diesem Commercial 
Bulletin sowie bei allgemeinen Fragen zur Commercial 
Praxisgruppe von Hogan Lovells wenden Sie sich bitte 
per E-Mail an: commercial@hoganlovells.com. Vielen 
Dank! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commercial Bulletin per E-Mail 

Das Hogan Lovells Commercial Bulletin wird in regel-
mäßigen Abständen per E-Mail versendet. 

Wenn Sie unser Bulletin kostenfrei erhalten möchten 
und noch nicht auf unserer Mailingliste sind, wenden 
Sie sich bitte an: commercial@hoganlovells.com 

Gerne nehmen wir auch Ihre Kollegen in unsere Mai-
lingliste auf. 
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Die Frage, ob die auf Grundlage der §§ 305 ff. BGB 
stattfindende Inhaltskontrolle Allgemeiner Geschäftsbe-
dingungen im unternehmerischen Geschäftsverkehr 
einer gesetzgeberischen Reform bedarf, wird seit eini-
gen Jahren in Juristen- und Wirtschaftskreisen intensiv 
diskutiert. 

Nun hat sich auch die Politik des Themas angenom-
men. Im Juli 2013 gab das Bundesministerium der Jus-
tiz und für Verbraucherschutz (BMJV) ein Forschungs-
vorhaben zum Thema "AGB-Recht für Verträge zwi-
schen Unternehmen" in Auftrag, um Erkenntnisse im 
Hinblick auf einen möglichen Reformbedarf der AGB-
Kontrolle im unternehmerischen Geschäftsverkehr zu 
gewinnen. Das Projekt wurde von der Universität Os-
nabrück unter Federführung von Prof. Dr. Lars Leusch-
ner durchgeführt und hatte eine Laufzeit von 13 Mona-
ten. Der Fokus des Forschungsvorhabens lag auf der 
Behandlung von Haftungsbeschränkungen und Haf-
tungsausschlüssen. Die Untersuchung beinhaltete die 
folgenden Bestandteile: 

 eine Rechtsprechungsanalyse zu Haftungsklauseln 
im unternehmerischen Geschäftsverkehr; 

 eine Sichtung und Analyse branchenüblicher Haf-
tungsklauseln für bestimmte Vertragsarten; 

 eine rechtsvergleichende Analyse im Hinblick auf 
die Frage, ob das deutsche AGB-Recht einen 
Standortnachteil begründet; 

 eine empirische Untersuchung anhand Befragun-
gen unter Experten der Schiedsgerichtsbarkeit so-
wie unter Unternehmensjuristen. 

Das Forschungsvorhaben wurde im September 2014 
abgeschlossen. Anfang 2015 wurden die Ergebnisse in 
Form eines Abschlussberichts veröffentlicht. Im Fol-
genden geben wir Ihnen einen Überblick über den ak-
tuellen Stand der Diskussion und die Erkenntnisse aus 
dem Forschungsprojekt. 

 

 

 

 

Bestehende Rechtslage und Stand der Diskussion 

Nach deutschem Recht gelten für die Verwendung von 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen – einschließlich 
Standardvertragsklauseln und Musterverträge – im 
reinen Unternehmerverkehr (B2B) vergleichsweise 
strenge Regeln. Anders als für Verbrauchergeschäfte 
(B2C) bestehen für den B2B-Bereich eigentlich keine 
spezifisch AGB-rechtlichen Vorgaben nach Europa-
recht. Der deutsche Gesetzgeber hat sich jedoch dazu 
entschieden, dass das AGB-Recht der §§ 305 ff. in 
seiner Grundkonzeption sowohl für Verbraucher-, als 
auch für Unternehmergeschäfte Anwendung finden soll. 
Zwar sollen die weitgehend auf EU-Verbraucherschutz-
recht zurückgehenden Klauselverbote der §§ 308, 309 
BGB für den B2B-Bereich nicht unmittelbar gelten (mit 
Ausnahme der neuen Regelung über Zahlungsfristen 
nach § 308 Nr. 1a BGB – darüber berichteten wir in 
unseren letzten Commercial Bulletins). Auch soll bei der 
Bewertung entsprechender Klauseln nach § 307 BGB 
"auf die im Handelsverkehr geltenden Gewohnheiten 
und Gebräuche angemessen Rücksicht" genommen 
werden (§ 310 Abs. 1 Satz 2 BGB). Die gesetzliche 
Regelung würde demnach an sich eine flexible Hand-
habung der AGB-Regeln im B2B-Bereich erlauben. 

Die über die Jahre im Rahmen des § 307 BGB von der 
Rechtsprechung für den B2B-Bereich herausgebildeten 
Grundsätze orientieren sich jedoch weitgehend an den 
strengen Klauselverboten der §§ 308, 309 BGB. So 
nimmt der BGH in vielen Fällen eine sog. Indizwirkung 
der §§ 308, 309 BGB an, d.h. eine entsprechende 
Klausel wird im Regelfall auch im Unternehmerverkehr 
als unwirksam angesehen, sofern sich nicht aus-
nahmsweise ihre Angemessenheit begründen lässt. Im 
Ergebnis gelten daher nach deutschem AGB-Recht im 
B2B-Bereich weitgehend die gleichen oder nur unwe-
sentlich mildere Regeln als im B2C-Bereich. Zudem hat 
der BGH verschiedentlich zu erkennen gegeben, dass 
er bis auf Weiteres an dieser grundsätzlichen Linie 
festhalten wird, und eine strukturelle Reform der AGB-
Kontrolle im unternehmerischen Verkehr nur durch den 
Gesetzgeber erfolgen kann. 

Vor diesem Hintergrund ist seit einigen Jahren eine 
Diskussion über den Reformbedarf des deutschen 
AGB-Rechts entbrannt. Die Befürworter einer Reform 
plädieren für eine Lockerung der strengen AGB-Regeln 

AGB-Kontrolle im unternehmerischen Geschäftsverkehr: 

Neue Entwicklungen im Streit um den Reformbedarf 
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und fordern mehr Flexibilität und Entscheidungsfreiheit 
bei der Vertragsgestaltung im unternehmerischen Ge-
schäftsverkehr. Die Kritik zielt dabei sowohl auf den 
Maßstab der Inhaltskontrolle, als auch auf die hohen 
Hürden für die Annahme einer Individualvereinbarung in 
Abgrenzung zu AGB ab. Eine pauschale Übertragung 
der strengen B2C-Prüfkriterien auf den Unternehmer-
verkehr sei weder erforderlich noch sachgerecht. Der 
"Ausweg" über Individualvereinbarungen sei dagegen 
nicht praktikabel, da im Voraus regelmäßig unsicher 
sei, welche Klauseln tatsächlich verhandelt werden und 
der spätere Nachweis des Aushandelns angesichts der 
strengen Anforderungen der Rechtsprechung im Übri-
gen sehr schwierig sei. Die strengen AGB-Regeln führ-
ten letztlich zu einem Standortnachteil für das deutsche 
Recht. Andere unternehmerfreundlichere Rechtsord-
nungen hätten insoweit gegenüber dem deutschen 
Recht einen Wettbewerbsvorteil. Dies provoziere eine 
"Flucht ins ausländische Recht" – mit dem Ergebnis, 
dass für Vertragsverhältnisse mit deutschem Bezug 
eine Verdrängung der Werteordnung des deutschen 
Rechts insgesamt drohe. 

Die Reformgegner wollen am bestehenden Modell da-
gegen festhalten und verweisen darauf, dass die deut-
sche Wirtschaft angesichts deren Erfolge in den letzten 
Jahren mit der gegenwärtigen Rechtsprechungspraxis 
offenbar gut zu Recht gekommen sei. Zudem gebe es 
auch im reinen Unternehmerverkehr häufig ein erhebli-
ches Verhandlungsungleichgewicht. Schwächere Un-
ternehmen müssten daher vor unangemessenen Klau-
seln geschützt werden. Schließlich sei durch die Mög-
lichkeit, Individualvereinbarungen zu treffen, die im 
Geschäftsverkehr erforderliche Flexibilität gewährleis-
tet. 

Die Ergebnisse des Forschungsvorhabens im 
Überblick 

Das vom BMJV beauftragte Forschungsprojekt brachte 
die folgenden Ergebnisse hervor: 

 Rechtsprechungsanalyse: Nach Analyse der 
höchstrichterlichen Rechtsprechung zum unter-
nehmerischen Rechtsverkehr kommt das For-
schungsvorhaben zu dem Ergebnis, dass wir-
kungsvolle Haftungsbeschränkungen und Haf-
tungsausschlüsse im Anwendungsbereich der 
§§ 305 ff. BGB kaum möglich sind. Eine Freizeich-
nung für grobes Verschulden komme grundsätzlich 
nicht in Betracht. Hinzu trete das auch für einfache 
Fahrlässigkeit geltende Freizeichnungsverbot für 
wesentliche Vertragspflichten und für den vorher-
sehbaren, vertragstypischen Schaden. Die verblei-
benden Möglichkeiten einer Haftungsbeschränkung 
seien von zu vernachlässigender praktischer Rele-
vanz. Abweichungen von diesen Grundsätzen sei-

en selten und hätten ersichtlich Ausnahmecharak-
ter. Verallgemeinerungsfähige Kriterien, nach de-
nen unter bestimmten Umständen Haftungsbe-
schränkungen in Abweichung von den oben ge-
nannten Regeln zulässig sein können, seien der 
Rechtsprechung nicht zu entnehmen. 

 Analyse branchenüblicher Haftungsbeschränkun-
gen: Untersucht wurden die branchenüblichen Haf-
tungsbeschränkungen in Unternehmenskaufverträ-
gen, Anlagen- und Industriebauverträgen, Trans-
port- und Logistikverträgen, Dienstleistungsverträ-
gen (insbesondere Outsourcing), Finanzierungsver-
trägen, Lieferverträgen zwischen Zulieferern und 
Produzenten sowie Verträge über den Erwerb von 
Investitionsgütern. Die Analyse zeige, dass insbe-
sondere summenmäßige Haftungsbeschränkungen 
weit verbreitet sind und in vielen Bereichen dem 
Marktstandard entsprechen. Dabei seien die übli-
chen Haftungsbeschränkungen jedoch mit den von 
der Rechtsprechung aufgestellten AGB-Maßstäben 
nicht vereinbar. Die Wirksamkeit der Haftungsbe-
schränkungen hinge daher entscheidend davon ab, 
ob die Klauseln im jeweiligen Einzelfall individuell 
ausgehandelt worden seien. Generell sei dies in 
der Praxis aber deshalb problematisch, weil die 
Notwendigkeit von Haftungsbeschränkungen we-
gen deren Branchenüblichkeit meist von keiner der 
Parteien grundsätzlich infrage gestellt werde. 

 Rechtsvergleichung: Die rechtsvergleichende Un-
tersuchung erstreckte sich auf die Rechtsordnun-
gen von Frankreich, England, den USA, Österreich, 
der Schweiz und Polen. Das Forschungsprojekt 
kommt zu dem Ergebnis, dass den Teilnehmern 
des unternehmerischen Rechtsverkehrs auf Grund-
lage der Rechtsordnungen der genannten Länder 
deutlich größere Spielräume bei der Vereinbarung 
von Haftungsbeschränkungen zustehen als dies 
nach deutschem Recht der Fall sei. Ein weiterer 
signifikanter Unterschied bestehe darin, dass in den 
meisten der untersuchten ausländischen Rechts-
ordnungen eine geltungserhaltende Reduktion in 
Betracht komme. 

 Empirische Untersuchung unter Experten der 
Schiedsgerichtsbarkeit: Die durchgeführte Umfrage 
unter Experten der Schiedsgerichtbarkeit ergab, 
dass die §§ 305 ff. BGB in nahezu jedem dritten 
zwischen Unternehmen durchgeführten Schieds-
verfahren, in dem deutsches Recht Anwendung fin-
det, eine Rolle spielten. Betroffen von der AGB-
Einrede seien dabei vor allem Haftungsbeschrän-
kungen und Haftungsausschlüsse sowie Scha-
denspauschalierungen und Vertragsstrafen. Die 
Umfrage habe weiter gezeigt, dass eine Flucht in 
ausländische Rechtsordnungen vorkomme, wenn-
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gleich es sich nicht um ein Massenphänomen 
handle. Hinsichtlich der Handhabung der §§ 305 ff. 
BGB in Schiedsverfahren deute die Befragung an, 
dass die Schiedsgerichte das für den Anwen-
dungsbereich der AGB-Kontrolle maßgebliche 
Merkmal des Aushandelns (§ 305 Abs. 1 Satz 3 
BGB) weniger restriktiv als der BGH handhaben. 
Etwa 3/4 der Befragten gaben an, intensive Ver-
handlungen über den Vertrag als Ganzes würden 
die Schiedsgerichte ausreichen lassen, um eine 
Klausel als Individualvereinbarung zu qualifizieren. 
Insgesamt werde die Rolle, die die §§ 305 ff. BGB 
im unternehmerischen Rechtsverkehr spielen, von 
den Experten der Schiedsgerichtsbarkeit überwie-
gend negativ bewertet (3/4 der Befragten stimmten 
der Aussage, die Regelungen schränkten die Ver-
tragsfreiheit von Unternehmen unangemessen ein, 
voll oder eher zu). 

 Empirische Untersuchung unter Unternehmensmit-
arbeitern: Die Auswertung der Umfrage unter Un-
ternehmensmitarbeitern bestätigte zunächst, dass 
im unternehmerischen Rechtsverkehr Vertrags-
schlüsse in erheblichem Umfang auf Basis stan-
dardisierter Vertragsbedingungen mit geringem 
Vertragsgestaltungs- und Verhandlungsaufwand er-
folgen und daher ganz überwiegend in den Anwen-
dungsbereich der §§ 305 ff. BGB fallen dürften. Aus 
den Daten der Untersuchung gehe hervor, dass 
Fehleinschätzungen bezüglich der AGB-rechtlichen 
Rahmenbedingungen weit verbreitet seien und das 
AGB-spezifische Problembewusstsein daher er-
sichtlich unterentwickelt sei (beispielsweise werde 
zum Teil fälschlich davon ausgegangen, man kön-
ne die Qualifikation von Vertragsbedingungen als 
Individualvereinbarungen dadurch sicherstellen, 
dass die Vertragsparteien dies schriftlich vereinba-
ren). Die im Rahmen der Umfrage ermittelten An-
gaben zur Einschätzung der geltenden Rechtslage 
zeigten ein deutliches Gefälle in Abhängigkeit von 
der Unternehmensgröße: Während die Vertreter 
von großen Großunternehmen (über 2.000 Mitar-
beiter) der Aussage, das geltende Recht biete im 
unternehmerischen Rechtsverkehr ausreichende 
Möglichkeiten, die Haftung vertraglich zu beschrän-
ken, zu 43,6 % eher nicht oder überhaupt nicht zu-
stimmen, betrugen die entsprechenden Werte bei 
den einfachen Großunternehmen (500-2.000 Mitar-
beiter) 31,5 %, bei den mittleren Unternehmen (10-
499 Mitarbeiter) 19,3 %. 

 Empfehlungen des Forschungsvorhabens: Die Un-
tersuchung identifiziert zwei Problembereiche: Ers-
tens seien Unternehmen trotz eines entsprechen-
den Bedürfnisses derzeit nicht in der Lage, bei 
standardisierten Vertragsabschlüssen mit anderen 
Unternehmen ihre Haftung wirkungsvoll zu be-
schränken. Zweitens folge aus den strengen AGB-

Regeln des deutschen Rechts, dass die im Rah-
men großvolumiger Verträge von den Parteien ver-
einbarte Risikoallokation einem massiven Unwirk-
samkeitsrisiko unterliege. Vor diesem Hintergrund 
schlägt die Untersuchung folgende Lösungsansätze 
vor: 

o Einführung einer gesetzlichen Regelung, wo-
nach summenmäßige Haftungsbeschränkun-
gen im unternehmerischen Rechtsverkehr zu-
lässig sind, sofern sie (i) dem Verwender nicht 
jeglichen Anreiz zum sorgfältigen Handeln 
nehmen und (ii) der Verwender den Klausel-
gegner explizit auf die Haftungshöchstsumme 
hinweist. 

o Einführung einer an den Gegenstandswert des 
Vertrags anknüpfenden Wertgrenze, ab deren 
Erreichen Verträge des unternehmerischen 
Rechtsverkehrs vom Anwendungsbereich der 
§§ 305 ff. BGB ausgeschlossen sind. 

o Gegebenenfalls Einführung einer Regelung, 
wonach die AGB-Kontrolle bei Vorliegen eines 
erheblichen wirtschaftlichen Ungleichgewichts 
(entsprechend) Anwendung findet (auch ober-
halb der Wertgrenze). 

Fazit und Ausblick 

Die Untersuchungsergebnisse des vom BMJV beauf-
tragten Forschungsvorhabens bestätigen, dass es hin-
sichtlich der AGB-Regeln im unternehmerischen Ge-
schäftsverkehr durchaus Reformbedarf gibt. Ganz kon-
kret lässt sich dies zumindest für den praktisch wichti-
gen Bereich der Haftungsbeschränkungen aus den 
vorliegenden Forschungsergebnissen ableiten. 

Nachdem sich bereits 2012 – aber bislang ergebnislos 
– der Deutsche Juristentag für eine Anpassung des 
AGB-Rechts an die Bedürfnisse des unternehmeri-
schen Geschäftsverkehrs ausgesprochen und der 
Deutsche Anwaltsverein einen umfassenden Reform-
vorschlag vorgelegt hatte, bleibt abzuwarten, ob die 
Politik das Thema aus Anlass der jetzt auf dem Tisch 
des BMJV liegenden Forschungsergebnisse konkret 
aufgreifen wird. Nach der jahrelangen Diskussion über 
den Reformbedarf könnten sprichwörtlich den Worten 
nun endlich Taten folgen. Ob und wann es tatsächlich 
zu einer Änderung der gesetzlichen Rahmenbedingun-
gen kommen wird, ist momentan aber noch nicht ab-
sehbar. Soweit ersichtlich gibt es noch keine "offiziel-
len" Stellungnahmen zu den Ergebnissen des For-
schungsvorhabens, die insoweit Hinweise geben könn-
ten. 
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Wünschenswert wäre eine Neuordnung und damit ver-
bundene Lockerung des deutschen AGB-Rechts für 
den Unternehmerverkehr allemal – sowohl aus Praxis- 
und Unternehmenssicht, als auch im Sinne der Wett-
bewerbsfähigkeit des deutschen Vertragsrechts insge-
samt. 

Über die weiteren Entwicklungen zu diesem Thema 
halten wir Sie auf dem Laufenden. Für Rückfragen ste-
hen wir jederzeit gerne zur Verfügung. 

Die Autoren: 

 Dr. Patrick Ayad, M.Jur. (Oxford) 
Partner 
Handels- und Vertriebsrecht, München 

T  +49 (89) 29012 216 
patrick.ayad@hoganlovells.com 

 

 Sebastian Schnell, LL.M. 
(Queen Mary, London) 

Senior Associate 
Handels- und Vertriebsrecht, München 
T  +49 (89) 29012 280 

sebastian.schnell@hoganlovells.com 
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Einleitung 

Es vergeht kein Tag ohne Nachrichten über die außen-
politischen Beziehungen zu sog. Krisenländern, zum 
Beispiel Russland oder Iran, oder terroristische Aktivitä-
ten in der arabischen Welt. Gleichzeitig gibt es kaum 
ein Rechtsgebiet, auf das die politische Lage so unmit-
telbar und zeitnah durchschlägt wie auf das Außenwirt-
schafts- bzw. Exportkontrollrecht. Gerade Embargos 
sind ein wichtiges Instrument, regulierend einzugreifen. 
Sie können die Ausfuhr von Gütern ganz massiv be-
schränken. Verstöße sind empfindlich sanktioniert. 
Grund genug, wichtige Fallstricke näher zu betrachten. 

Überblick über geltende Embargos 

Embargos beschränken aus außen- und sicherheitspoli-
tischen Gründen die Freiheit des Außenwirtschaftsver-
kehrs gegenüber bestimmten Ländern oder Personen. 
Sie basieren regelmäßig auf Resolutionen des UN-
Sicherheitsrates und werden auf EU-Ebene beschlos-
sen, flankiert durch nationale Regelungen. Die Rege-
lungen können zum Beispiel die Einfuhr von Gütern, 
den Kapital- und Zahlungsverkehr und die Erbringung 
von Dienstleistungen betreffen – oder die hier interes-
sierende Ausfuhr von Gütern einschließlich der zug-
rundliegenden vertraglichen Konstruktion. 

Man unterscheidet länderbezogene und personenbezo-
gene Embargos. Für die deutsche Exportwirtschaft 
besonders wichtig ist das länderbezogene Embargo 
gegen den Iran, vor allem in der (mehrfach geänderten) 
Verordnung (EU) Nr. 267/2012 ("Iran-Verordnung"), 
und Russland, vor allem in der (mehrfach geänderten) 
Verordnung (EU) Nr. 833/2014 ("Russland-
Verordnung"). Zu den personenbezogenen Embargos 
zählen etwa die Maßnahmen gegen Personen und 
Organisationen in Verbindung mit Al-Qaida in der Ver-
ordnung (EG) Nr. 881/2002 ("Al-Qaida-Verordnung"); 
daneben enthalten auch manche länderbezogenen 
Embargos personenbezogene Verbote, zum Beispiel 
Art. 23 Abs. 3 Iran-Verordnung. 

Die länderbezogenen Embargos verbieten die Bereit-
stellung bestimmter Güter, die in Anlagen zu den EU-
Verordnungen gelistet sind ("gelistete Güter"), an Per-
sonen, Organisationen und Einrichtungen ("Personen") 
eines bestimmten Landes. Zum Beispiel dürfen nach  

 

Art. 2 Abs. 1 Iran-Verordnung bestimmte gelistete Gü-
ter, etwa die meisten Dual-Use-Güter im Sinne der EU 
Dual-Use-Verordnung 428/2009 ("Dual-Use-Güter") 
und sog. proliferationsrelevante Güter, nicht "unmittel-
bar oder mittelbar" an iranische Personen oder zur 
Verwendung in Iran verkauft, geliefert, weitergegeben 
und ausgeführt werden. Ein ähnliches Verbot besteht in 
Bezug auf Personen in Russland oder die Verwendung 
in Russland nach Art. 2 Abs. 1 der Russland-
Verordnung für Dual-Use-Güter, wenn diese "für militä-
rische Zwecke oder für einen militärischen Endnutzer 
bestimmt sind oder bestimmt sein können". Darüber 
hinaus enthält § 74 Abs. 1 AWV Waffenembargos be-
treffend Iran und Russland. 

Die personenbezogenen Embargos enthalten Verbote, 
den in Anhängen zu den relevanten Verordnungen 
gelisteten Personen ("gelistete Personen") bestimmte 
"Gegenstände" zur Verfügung zu stellen. Zum Beispiel 
verbietet Art. 2a Abs. 1 Russland Verordnung, geliste-
ten Personen bestimmte Dual-Use-Güter zur Verfügung 
zu stellen (ohne die Einschränkung auf "militärische 
Zwecke" und "militärische Endnutzer"). Besonders 
weitgehend sind dabei Regelungen wie Art. 2 Abs. 2 Al-
Qaida-Verordnung oder Art. 23 Abs. 3 der Iran-
Verordnung, die verbieten, gelisteten Personen "unmit-
telbar oder mittelbar Gelder oder wirtschaftliche Res-
sourcen" (Begriffe, die im weitesten Sinn verstanden 
werden) zur Verfügung zu stellen. 

Reichweite der Verbote 

Dementsprechend kann bereits der Abschluss des 
schuldrechtlichen Vertrages sanktioniert sein (BGH, 
BeckRS 02497, Beschluss vom 9. Dezember 2014 – 
3 StR 62/14, Rn. 18), beispielsweise durch das Ver-
kaufsverbot in Art. 2 Abs. 1 Iran-Verordnung oder Art. 2 
Abs. 1 Russland-Verordnung. Regelmäßig verboten ist 
die "unmittelbare und mittelbare" Bereitstellung, zudem 
die "wissentliche und vorsätzliche" Beteiligung an Tä-
tigkeiten "mit denen die Umgehung dieser Maßnahmen 
bezweckt oder bewirkt wird" (so zum Beispiel Art. 41 
Iran-Verordnung, Art. 12 Russland-Verordnung). Diese 
Verbote sind im weitesten Sinn zu verstehen. Erfasst 
sind alle tatsächlichen Vorgänge, durch die die Emp-
fänger entgegen einem Embargo einen wirtschaftlichen 
Vorteil erlangen, wobei eine etwaige Gegenleistung 

Compliance mit Embargos und Fallstricke bei der Ausfuhr von Gü-

tern 
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außer Betracht bleibt. Entscheidend ist der tatsächliche 
Vorgang des Zur-Verfügung-Stellens (BGH, Beschluss 
vom 23. April 2010 – AK 2/10, NJW 2010, 2370, 2372, 
Rn. 19 ff.). Unerheblich ist, wenn die zugrundeliegen-
den formalen Lieferbeziehungen "anders laufen". 

Dazu einige wichtige Beispiele aus unserer Praxis: 
Oftmals wird versucht, ein Verbot durch, erstens, eine 
Lieferung "über's Eck" (zum Beispiel einen Strohmann 
in der Türkei oder Dubai) zu umgehen. Hierin liegt je-
doch regelmäßig ein mittelbares Bereitstellen oder je-
denfalls eine Umgehung des Bereitstellungsverbots. 
Das gilt, zweitens, auch dann, wenn der Empfänger 
eines gelisteten Gutes in einem Embargo-Land bzw. die 
gelistete Person nicht Vertragspartner des Lieferver-
trags ist, solange nur der Empfänger im Embargo-Land 
bzw. die gelistete Person die Güter erhält. Drittens kann 
bei personenbezogenen Embargos ein mittelbares Be-
reitstellen (nach wohl einhelliger Auffassung) sogar 
dann gegeben sein, wenn der Empfänger nicht selbst 
gelistet ist, aber von einer gelisteten Person im gesell-
schaftsrechtlichen Sinn beherrscht wird. Wann eine 
Beherrschung vorliegt, muss man sich im Einzelfall 
ansehen. In jedem Fall sollte man bei einer 50-
prozentigen Beteiligung vorsichtig sein. So nimmt zum 
Beispiel das BAFA ein mittelbares Bereitstellen an, 
"wenn eine Güterlieferung an ein nicht gelistetes Unter-
nehmen erfolgt, an dem ein gelistetes Unternehmen 
50% oder mehr der Geschäftsanteile hält oder auf 
Grund anderweitiger Sonderrechte ein beherrschender 
Einfluss des gelisteten auf das nicht gelistete Unter-
nehmen wie ein Mehrheitsgesellschafter anzunehmen 
ist" (BAFA, Merkblatt Außenwirtschaftsverkehr mit Iran, 
Stand 4. Juli 2012, Seite 16). Entsprechendes wird wohl 
auch gelten, wenn der Empfänger in einem nicht-
Embargo-Land von einer Gesellschaft in einem Embar-
go-Land beherrscht wird. Mit anderen Worten: Egal, wie 
die formale Lieferbeziehung bzw. vertragliche Konstruk-
tion oder tatsächliche Lieferkette, die Sanktion greift, 
wenn am Ende eine Person in einem Embargo-Land 
oder eine gelistete Person das Gut erhält bzw. die 
(auch gesellschaftsrechtlich begründete) Verfügungsbe-
fugnis darüber erlangt. 

Eine "beliebte" Falle kann sich schließlich im Zusam-
menhang mit Re-Exporten stellen. Nach deutschem 
Exportkontrollrecht sind Re-Exporte grds. nicht privile-
giert. Zum Beispiel: Eine Konzernmutter aus einem 
Land, in dem keine Embargo Sanktion gegen Russland 
gilt, liefert ein Produkt an die deutsche Tochtergesell-
schaft. Der Re-Export des Produkts von der deutschen 
Tochtergesellschaft an die Konzernmutter unterliegt 
grds. den ganz "normalen" exportkontrollrechtlichen 
Regelungen. Will heißen: Soll das Produkt nach dem 
Re-Export an die Konzernmutter nach Russland gelie-
fert werden und würde die direkte Lieferung von 
Deutschland nach Russland gegen die Russland-

Verordnung verstoßen, kann auch der Re-Export verbo-
ten sein. 

Update zum Iran 

Das am 2. April zwischen dem Iran und den fünf UN-
Vetomächten plus Deutschland vereinbarte "neue 
Atomabkommen" sieht vor, dass das Embargo gegen 
den Iran aufgehoben wird, wenn internationale Kontrol-
leure die Umsetzung der im Abkommen vereinbarten 
Pflichten durch den Iran bestätigen. Derzeit existiert nur 
ein Eckpunktepapier, das endgültige Abkommen sollte 
Ende Juni stehen. Zwischenzeitlich gab es aber weitere 
Irritationen, und selbst wenn man sich einigt, sind die 
vereinbarten Pflichten noch vom Iran zu erfüllen. In 
jedem Fall ist man auf Ajatollah Chamenei angewiesen, 
der sich bislang eher skeptisch geäußert hat. Soll hei-
ßen: Es wird noch eine Weile dauern, bis das Embargo 
gegen den Iran (wenn überhaupt) aufgehoben wird. Wir 
werden berichten. 

Strafen bei Verstößen 

Die Sanktionen bei Embargoverstößen sind sehr emp-
findlich. Zum Beispiel können vorsätzliche Verstöße 
nach § 18 Abs. 1 AWG mit Freiheitsstrafe von drei Mo-
naten bis zu fünf Jahren bestraft werden. Fahrlässige 
Verstöße sind nach § 19 Abs. 1 AWG eine Ordnungs-
widrigkeit, die mit einer Geldbuße bis 500.000 Euro 
geahndet werden kann. Verstöße gegen Waffenembar-
gos können nach § 17 Abs. 1 AWG sogar mit Freiheits-
strafe von einem bis zu zehn Jahren bestraft werden. 

Aufklärung von Verstößen 

Besonders kompliziert ist es, wenn das Kind schon in 
den Brunnen gefallen ist und ein Verstoß begangen 
wurde bzw. ein Vorfall aufgeklärt werden muss. Gründe 
für eine Aufarbeitung im Unternehmen gibt es genug, 
von der internen Aufklärung von Compliance-Verstößen 
über die strafbefreiende Selbstanzeigemöglichkeit von 
bestimmten Ordnungswidrigkeiten in § 22 Abs. 4 AWG 
("Voluntary Disclosure") bis hin zur (erhofft) strafmin-
dernden Kooperation im Falle bereits eingeleiteter be-
hördlicher Ermittlungen. 

Zwar stehen zunehmend geeignete forensische Mittel 
zur Aufklärung (etwa spezielle Software) zur Verfügung. 
Dennoch ist die Aufarbeitung der Sachverhalte, die oft 
mehrere Jahre umfassen, regelmäßig sehr mühsam 
und langwierig. Trotz intensiver Bemühungen bleibt oft 
Einiges im Dunkeln (sei es auch aus "banalen" Grün-
den, wie dass Mitarbeiter das Unternehmen verlassen 
haben oder gestorben sind). Nicht minder kompliziert ist 
die rechtliche Bewertung. Neben die ohnehin komple-
xen Regelungen auf EU- und nationaler Ebene treten 
die Besonderheiten der § 2 Abs. 3 StGB und § 4 Abs. 3 
OWiG. Danach ist das mildeste Gesetz anzuwenden, 
d.h. täterbegünstigende Gesetzesänderungen zwischen 
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Tatbegehung und (letztinstanzlicher) Gerichtsentschei-
dung zu Gunsten des Täters sind zu beachten, wenn 
"der neue mit dem alten Tatbestand auf Grund der Kon-
tinuität des Unrechtstyps im Wesentlichen noch iden-
tisch ist" (Schönke/Schröder, StGB, 29. Auflage 2014, 
§ 2 Rn. 22). Das gilt nach wohl h.M. zwar nicht für die 
Embargoregelungen an sich (die sog. Zeitgesetze ge-
mäß § 2 Abs. 4 StGB bzw. § 4 Abs. 4 OWiG sind), al-
lerdings für die die Strafbarkeit bzw. Ordnungswidrigkeit 
bestimmenden Blankettvorschriften des AWG. Diese 
haben sich immer wieder geändert (unter anderem ist 
§ 34 AWG a.F. mit Wirkung zum 1. September 2013 in 
§§ 17, 18, AWG aufgegangen). Daher muss zur Fest-
stellung der Strafbarkeit bzw. Ordnungswidrigkeit oft-
mals unter verschiedene Versionen der relevanten 
Strafnormen des AWG subsumiert werden, um das 
mildeste Gesetz zu bestimmen. 

Praxistipp 

Der Praxistipp ist ebenso simpel wie in der Umsetzung 
kompliziert: Am besten keine Embargoverstöße bege-
hen. Grundlegende Compliance-Maßnahmen, die hel-
fen können, sind die Ernennung eines Außenwirt-
schaftsbeauftragten (hierzu besteht regelmäßig auch 
eine Pflicht) sowie von Delegierten für den operativen 
Bereich (zum Beispiel einem Export Control Officer). 
Einen wichtigen Beitrag zur Compliance leisten regel-
mäßig auch interne Exportkontroll-Policies, die unter 
anderem Verantwortlichkeiten und erforderliche Maß-
nahmen festlegen. Mitarbeiter sollten im Umgang mit 
diesen Policies geschult werden. Zudem gibt es spezi-
elle Software-Programme, die Informationen zu den 
geltenden Embargos enthalten und zum Beispiel über 
eine Suchfunktion verfügen, mit denen nach sanktio-
nierten Ländern und Personen gesucht werden kann. 
Schließlich sind exportkontrollrelevante Dokumente 
bzw. Informationen über die Exporte aufzubewahren, 
was gleichzeitig für die Aufarbeitung und Bewertung 
vergangener Vorgänge hilfreich ist. 

Die Autoren: 

 Dr. Florian Unseld, LL.M. (Sydney) 
Counsel 
Handels- und Vertriebsrecht, München 

T  +49 (89) 29012 280 
florian.unseld@hoganlovells.com 

 

 Sabine Chromek, Maître en droit 
Associate 
Handels- und Vertriebsrecht, München 

T  +49 (89) 29012 216 
sabine.chromek@hoganlovells.com 
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Wie kann ich verhindern, von meinem Vertragspartner 
vor dessen Gerichten im Ausland verklagt zu werden 
oder dort gegen ihn klagen zu müssen, und gleichzeitig 
sicherstellen, dass ich eine Entscheidung gegen ihn 
(fast) weltweit vollstrecken kann? Durch eine Schieds-
vereinbarung! 

1. Schiedsvereinbarungen als Alternative zu Ge-
richtsstandsklauseln in internationalen Verträ-
gen 

In der letzten Ausgabe des Commercial Bulletin hatten 
wir die Rom-I Verordnung vorgestellt, die in grenzüber-
schreitenden Sachverhalten das anwendbare Recht für 
vertragliche Schuldverhältnisse in Zivil- und Handelssa-
chen bestimmt. In unseren Praxistipps hatten wir be-
tont, dass gerade in internationalen Vertragskonstellati-
onen das Zusammenspiel des vereinbarten anwendba-
ren Rechts und des Streitbeilegungsmechanismus von 
besonderer Bedeutung ist. Die Rechtswahl- und Streit-
beilegungsklauseln sollten aufeinander abgestimmt und 
im Vertrag klar geregelt sein. 

Bei internationalen Verträgen stellt sich oft die Frage, 
vor welchen (staatlichen) Gerichten man eventuelle 
Streitigkeiten austragen möchte. Dabei sind die beidsei-
tigen Interessen der Parteien oft nur schwer in Einkla-
gen zu bringen: 

 Regelmäßig möchte keine der Parteien vor den 
Gerichten des Heimatstaats der anderen Partei 
Prozesse führen müssen, weil man befürchtet, dass 
der Gegner in einem Verfahren vor einem heimi-
schen Gericht bessergestellt ist. 

 Verfahren vor staatlichen Gerichten finden prak-
tisch ausschließlich in der entsprechenden Landes-
sprache statt, die Richter sind aus diesem Staat 
und kennen i.d.R. auch nur dessen Recht. 

 Außerhalb der EU ist es z.T. sehr schwierig, Urteile 
z.B. aus Deutschland zu vollstrecken. 

Daher wird in internationalen Verträgen oft als "neutra-
le" Alternative vereinbart, dass Streitigkeiten durch ein 
Schiedsgericht entschieden werden. 

 

2. Was sind Schiedsverfahren? 

Schiedsverfahren sind privat organisierte Gerichtsver-
fahren, bei denen die Parteien vereinbaren, dass ein 
(privates) Schiedsgericht eventuelle Streitigkeiten zwi-
schen den Parteien verbindlich entscheidet. Ein 
Schiedsgericht besteht aus einem oder drei Schieds-
richtern, die von den Parteien ausgewählt und benannt 
werden. Am Ende des Verfahrens erlässt das Schieds-
gericht einen Schiedsspruch, der ähnlich wie ein Ge-
richtsurteil vollstreckt werden kann – durch internationa-
le Übereinkommen sogar fast weltweit und damit erheb-
lich besser als Urteile staatlicher Gerichte. 

Ein Schiedsverfahren beruht auf einer Schiedsvereinba-
rung von zwei oder mehr Parteien, die in der Regel 
Bestandteil eines Vertrages ist. Darin vereinbaren die 
Vertragsparteien, Streitigkeiten zwischen Ihnen im Zu-
sammenhang mit diesem Vertrag von einem Schieds-
gericht abschließend und verbindlich entscheiden zu 
lassen. Gleichzeitig verzichten die Parteien für diese 
Streitigkeiten auf den Zugang zu staatlichen Gerichten. 

Schiedsverfahren werden in der Regel unter dem 
"Dach" einer Schiedsinstitution geführt, die die Parteien 
ebenfalls auswählen. Die Institution betreut das Verfah-
ren und unterstützt die Parteien und das Schiedsgericht 
bei dessen Durchführung. Außerdem stellen die 
Schiedsinstitutionen den Parteien eine Verfahrensord-
nung und eine Musterschiedsvereinbarung zur Verfü-
gung, die die Grundzüge des Verfahrens regeln (die 
wesentlichen Inhalte einer Schiedsvereinbarung und 
was dabei zu berücksichtigen ist werden wir Ihnen im 
nächsten Commercial Bulletin darstellen). 

Zu den weltweit wichtigsten Schiedsinstitutionen gehö-
ren der International Court of Arbitration der Internatio-
nal Chamber of Commerce (ICC), die American Arbitra-
tion Institution (AAA), der London Court of International 
Arbitration (LCIA) sowie im deutschsprachigen Raum 
die Deutsche Institution für Schiedsgerichtsbarkeit 
(DIS), die Swiss Chambers' Arbitration Institution der 
Schweizer Handelskammern (SCAI) und das Internati-
onale Schiedsgericht der Wirtschaftskammer Österreich 
(Vienna International Arbitral Centre, VIAC). 

 

Gut zu wissen… 
Streitbeilegung durch Schiedsverfahren in internationalen Verträgen 
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3. Vor- und Nachteile von Schiedsverfahren ge-
genüber staatlichen Gerichtsverfahren 

Ein Schiedsverfahren ist nicht stets die bessere Wahl 
gegenüber einem staatlichen Gerichtsverfahren. Vor 
allem bei internationalen Verträgen zwischen Parteien 
aus verschiedenen Ländern, mit unterschiedlicher 
Sprache und einer unterschiedlichen Rechtskultur kann 
ein Schiedsverfahren jedoch gewisse Vorteile bieten, 
die es gegenüber der Wahl eines staatlichen Gerichts-
standes vorzugswürdig machen. Anderseits dürfte bei 
Streitigkeiten zwischen deutschen Parteien, die weder 
besondere Branchenerfahrung oder spezielle Recht-
kenntnisse erfordern noch in einem vertraulichen Rah-
men entschieden werden müssen, ein Verfahren vor 
einem staatlichen Gericht in Deutschland mindestens 
gleichwertig oder sogar besser geeignet sein. 

a) Vorteile 

 Auswahl der Schiedsrichter: Einer der wesentli-
chen Vorteile einer Schiedsvereinbarung besteht 
darin, nicht vor den staatlichen Gerichten im Hei-
matstaat des Vertragspartners prozessieren zu 
müssen. In einem Schiedsverfahren wählen die 
Parteien die Schiedsrichter selbst aus. Dies spielt 
vor allem dann eine wesentliche Rolle, wenn die 
Entscheidung des Rechtsstreits besondere Kennt-
nisse oder Erfahrung in einer bestimmten Industrie, 
mit speziellen Vertragstypen oder Vertriebsformen 
oder aber in spezifischen Rechtsgebieten erfordert. 
Wenn sich die Parteien z.B. in ihrem Vertrag auf die 
Anwendung eines neutralen Rechts geeinigt haben, 
benötigen die Parteien ein Schiedsgericht, das mit 
diesem Recht vertraut ist. 

 Gestaltungsfreiheit der Parteien: In einem 
Schiedsverfahren haben die Parteien die Möglich-
keit, das Verfahren zu gestalten, um den Anforde-
rungen des Rechtsstreits gerecht zu werden und 
diesen zeit- und kosteneffizient beizulegen (z.B. in 
Bezug auf den Ablauf des Verfahrens, die Verfah-
renssprache, das anzuwendende Recht, die Be-
weiserhebung einschl. den Umgang mit Zeugen 
und Gutachtern sowie die Vorlage von Dokumenten 
etc.). Gerade bei internationalen Verfahren zwi-
schen Parteien z.B. aus Deutschland und Großbri-
tannien oder den USA, die unterschiedliche Syste-
me der Streitbelegung gewohnt sind, wird dadurch 
ermöglicht, einen Kompromiss zwischen ihren Vor-
stellungen von dem Verfahrensablauf zu finden. 

 Vertraulichkeit: Einen weiteren Vorteil von 
Schiedsverfahren gerade in Streitigkeiten, die sen-
sible technische oder vertragliche Informationen 
und damit Geschäftsgeheimnisse der Parteien be-
treffen, ist die Vertraulichkeit. In der Regel enthal-
ten entweder die Schiedsklausel, die Schiedsregeln 
der Schiedsinstitution oder die spezifischen Verfah-

rensregeln für das Schiedsverfahren eine Ver-
schwiegenheitsvereinbarung. Dadurch gelangen 
weder die Schriftsatze und Beweismittel der Partei-
en noch die Inhalte der mündlichen Verhandlung an 
die Öffentlichkeit (sofern die Parteien sich daran 
halten). 

 Internationale Vollstreckbarkeit von Schieds-
sprüchen: Der vielleicht entscheidende Vorteil der 
Schiedsgerichtsbarkeit gegenüber staatlichen Ge-
richtsverfahren dürfte darin bestehen, dass die in-
ternationale Vollstreckbarkeit eines Schiedsspruchs 
durch internationale Vereinbarungen besser ge-
währleistet ist als bei gerichtlichen Urteilen. So hat 
ein deutsches Unternehmen nichts davon, wenn es 
ihm gelingt, in Verträgen mit Partner z.B. aus Russ-
land oder China einen deutschen Gerichtsstand zu 
vereinbaren, weil ein Urteil eines deutschen Ge-
richts in keinem dieser Länder vollstreckt werden 
kann. Sofern sich das vollstreckbare Vermögen des 
russischen oder chinesischen Vertragspartners 
ausschließlich in ihrem Heimatland befindet, ist der 
deutsche Gerichtsstand faktisch wertlos. Dagegen 
können Schiedssprüche nach der UN Konvention 
über die Anerkennung und Vollstreckung ausländi-
scher Schiedssprüche von 1958 nahezu weltweit 
vollstreckt werden (bislang wurde die Konvention 
von 154 Staaten ratifiziert). 

b) Nachteile 

 Höherer Aufwand bei der Verfahrensführung: 
Schiedsverfahren werden in nur einer Instanz ab-
schließend entschieden und deshalb von den Par-
teien und auch den Schiedsrichtern sehr sorgfältig 
betrieben. Auch die große Gestaltungsfreiheit bei 
der Verfahrensführung in einem Schiedsverfahren 
führt dazu, dass von den Parteien und ihren Pro-
zessvertretern regelmäßig mehr Aufwand betrieben 
werden muss (z.B. für die in manchen Fällen sehr 
zeitaufwändige Auswahl der Schiedsrichter, die 
Aufstellung der Verfahrensregel und die häufig 
mehrtägigen mündlichen Verhandlungen mit um-
fangreicher Vernehmung von Zeugen und Sachver-
ständigen). Dabei verlangt die hohe Flexibilität von 
den Parteien und insbesondere auch von den 
Schiedsrichtern die notwendige Erfahrung mit 
Schiedsverfahren, um die Spielräume effektiv zu 
nutzen. 

 Keine Berufungsinstanz: Als nachteilig kann 
ebenfalls empfunden werden, dass es im Schieds-
verfahren keine Berufung gibt. Auch aus diesem 
Grund ist es zwingend erforderlich, das die Parteien 
erfahrene Parteivertreter und Schiedsrichter aus-
wählen, die das Verfahren sorgfältig führen, da eine 
"Korrektur" des Schiedsspruchs nicht möglich ist. 
Anderseits führt dies auch dazu, dass der Rechts-
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streit nach nur einer Instanz verbindlich entschie-
den ist. 

 Schwierigkeiten in Mehrparteienkonstellatio-
nen: Bei der Entscheidung von Streitigkeiten, an 
denen mehr als zwei Parteien involviert sind, durch 
ein Schiedsverfahren können Probleme entstehen. 
Da ein Schiedsverfahren auf einer Vereinbarung 
der Parteien basiert, können Dritte nicht ohne ihre 
Zustimmung in das Verfahren einbezogen werden. 
Die Möglichkeiten einer Streitverkündung oder Ne-
benintervention wie in einem staatlichen Gerichts-
verfahren gibt es in einem Schiedsverfahren nicht. 
Daher sollten, wenn wie z.B. in einer Lieferkette 
mehr als zwei Parteien beteiligt sind, in allen Ver-
trägen zwischen sämtlichen Parteien einheitliche 
Schiedsvereinbarungen (oder ggf. Gerichtsstands-
vereinbarungen) vereinbart werden. 

4. Wann sollte ein Schiedsverfahren in Betracht 
gezogen werden? 

Ein Schiedsverfahren bietet sich insbesondere in fol-
genden Konstellationen an: 

 bei internationalen Verträgen, um Streitigkeiten in 
einem "neutralen" Forum entscheiden zu lassen, 

 wenn in einem Verfahren sensible technische oder 
wirtschaftliche Informationen offengelegt werden 
müssen, die vertraulich bleiben sollen, 

 wenn die Entscheidung einer Streitigkeit besondere 
Branchen- oder Rechtskenntnisse erfordert, die bei 
einem staatlichen Gericht nicht erwartet werden 
können, 

 wenn die Entscheidung außerhalb der EU voll-
streckt werden soll. 

In den nächsten Ausgaben des Commercial Bulletin 
werden wir einige Ratschläge zur Abfassung von 
Schiedsklauseln geben und zeigen, was bei der Vorbe-
reitung und Durchführung von Schiedsverfahren zu 
beachten ist. 
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Unsere Commercial-Anwälte beobachten und kommentieren regelmäßig die aktuelle handels- und vertriebsrechtli-

che Rechtsprechung. In dieser Ausgabe finden Sie Beiträge von: 

 

 

 Dr. Patrick Ayad, M.Jur. (Oxford) 
Partner 
Handels- und Vertriebsrecht, München 

T  +49 (89) 29012 216 
patrick.ayad@hoganlovells.com 

 

 

 

 Sebastian Schnell, LL.M. 
(Queen Mary, London) 

Senior Associate 
Handels- und Vertriebsrecht, München 
T  +49 (89) 29012 280 

sebastian.schnell@hoganlovells.com 

 

 

 

 

Aktuelle praxisrelevante Rechtsprechung 
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Neben unserem Award als JUVE Kanzlei des Jahres für 
Vertrieb/Handel/Logistik hat sich auch im Rahmen der 
Studie "kanzleimonitor.de" 2014/2015, bei der Unter-
nehmensjuristen aus 578 Unternehmen befragt wurden, 
unsere hohe Visibilität im Bereich "Vertragsrecht" nicht 
nur bestätigt, wir konnten diese sogar deutlich steigern 
und uns in mehreren Bereichen weiter hocharbeiten. 

Mit Dr. Patrick Ayad stellen wir den am meisten emp-
fohlenen Anwalt für "Vertragsrecht" in Deutschland. Im 
Rahmen der Umfrage äußert sich "kanzleimonitor.de" 
dazu wie folgt: "Auf der Liste der mehrfach genannten 
Anwälte ist ein klarer Favorit auszumachen." 

Darüber hinaus stellt "kanzleimonitor.de" im Zuge der 
Umfrage für "Vertragsrecht" wie folgt fest: "Im Vergleich 
zur Vorjahresauswertung gibt es ebenfalls einige sehr 
interessante Veränderungen. So konnte beispielsweise 
die international agierende Anwaltsgesellschaft Hogan 
Lovells ihren Anteil gegenüber dem "kanzleimonitor.de" 
2013/2014 mehr als verdoppeln [....]." 

Bei den umsatzstärksten Unternehmen konnten wir uns 
als eine von nur zwei Kanzleien die Spitzenposition 
sichern und landen vor allem auch bei den General 
Counseln und sonstigen Syndici achtbare Empfeh-
lungserfolge. Daneben wurde auch die Vertragsarbeit 
für verschiedene Branchen herausgestellt. Hogan Lo-
vells gilt dabei als eine der am häufigsten empfohlenen 
Kanzleien für den Bereich Vertragsrecht in der Automo-
bilbranche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kanzleimonitor-Ranking 
Mehrere Empfehlungen für "Vertragsrecht" bei Kanzleimonitor.de 2014/2015 
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Logistik-Outsourcing – 
betriebswirtschaftliche und rechtliche Aspekte 

Frankfurt, 25. November 2014 

München, 4. Dezember 2014 

 

Wie können Unternehmen feststellen, ob und in wel-
chem Umfang das Outsourcing der Logistik für sie vor-
teilhaft wäre? Welche rechtlichen Rahmenbedingungen 
sind bei der strategischen Planung eines solchen Out-
sourcings zu beachten? Welche „juristischen Stolper-
steine“ können die erfolgreiche Implementierung eines 
Logistik-Outsourcings ernsthaft gefährden? 

Nach erfolgreicher Durchführung unserer Logistik-
Outsourcing-Veranstaltung in Düsseldorf haben wir 
diese und weitere Fragen im Rahmen einer interdiszip-
linären Abendveranstaltung nun auch in Frankfurt und 
München beantwortet. Im Anschluss an die Vorstellung 
eines typischen Outsourcing-Projekts aus betriebswirt-
schaftlicher Sicht haben wir besonders erfolgskritische 
juristische Fragestellungen aus unterschiedlichen 
Rechtsgebieten aufgegriffen und analysiert. 

Die Veranstaltung diente zugleich als Forum zum Erfah-
rungsaustausch zwischen den Teilnehmern und richtete 
sich sowohl an warenwirtschaftlich tätige wie auch auf 
den Logistikbereich spezialisierte Unternehmen. 

Bei Interesse an den Veranstaltungsunterlagen wenden 
Sie sich bitte an commercial@hoganlovells.com. 

 

 

EUROFORUM 

Internationale Vertragsgestaltung für Wirtschafts-
unternehmen 

Zürich, 11. und 12. Dezember 2014 

 

 
Die Hogan Lovells Partner Dr. Patrick Ayad, Handels- 
und Vertriebsrecht, und Karl Pörnbacher, Prozessfüh-
rung und Schiedsverfahren, führten gemeinsam mit 
Dr. Mario Marti, Partner bei Kellerhals Anwälte in der 
Schweiz, sowie Dr. Mathias Gärtner, General Counsel 
EMEA für Honeywells Environmental and Combustion 
Controls und Sensing & Controls Sparten, im Dezember 
das Euroforum-Seminar "Internationale Vertragsgestal-
tung für Wirtschaftsunternehmen" durch, das aufgrund 
der großen Resonanz in Deutschland, wo dieses Semi-
nar bereits in der 5. Auflage stattfand, jetzt auch in der 
Schweiz angeboten wurde. 

Das Seminar richtete sich sowohl an Unternehmens-
juristen als auch an Nicht-Juristen, die regelmäßig mit 
internationalen Verträgen befasst sind, z.B. Geschäfts-
führer, Einkaufs- und Vertriebsleiter sowie Vertragsma-
nager. 

Bei Fragen zu dieser Veranstaltung wenden Sie sich 
bitte an Dr. Patrick Ayad (patrick.ayad@hoganlovells. 
com). 

 

 

Veranstaltungen 
Rück- und Ausblick 
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EUROFORUM 

Internationale Vertragsgestaltung für Wirtschafts-
unternehmen 

Wiesbaden, 7. und 8. Mai 2015 

Hamburg, 24. und 25. September 2015 

 

Wir dürfen Sie auf unser Euroforum-Seminar "Internati-
onale Vertragsgestaltung für Wirtschaftsunternehmen" 
aufmerksam machen, das die Partner Thomas Salo-
mon, Karl Pörnbacher und Dr. Patrick Ayad gemeinsam 
mit den Herren Dr. Mathias Gärtner (Hamburg), Gene-
ral Counsel EMEA für Honeywells Environmental and 
Combustion Controls und Sensing & Controls Sparten, 
und Stephan Rölleke (Wiesbaden), General Counsel 
Continental Automotive Divisions der Continental AG, 
durchführen. Aufgrund der großen Resonanz findet 
dieses Seminar bereits in der 6. Auflage statt. 

Unser Seminar vermittelt Ihnen die Grundlagen der 
internationalen Vertragsgestaltung und hilft Ihnen, die 
unterschiedlichen Rechtssysteme zu verstehen. Wir 
vermitteln die notwendige Sicherheit und den entschei-
denden Wettbewerbsvorteil im Umgang mit internatio-
nalen Verträgen. 

Das Seminar richtet sich sowohl an Unternehmensjuris-
ten als auch an Nicht-Juristen, die regelmäßig mit inter-
nationalen Verträgen befasst sind, z.B. Geschäftsfüh-
rer, Einkaufs- und Vertriebsleiter sowie Vertragsmana-
ger. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der 
Broschüre auf unserer Website www.hoganlovells.com 
oder www.euroforum.de. 

Bei Fragen zu dieser Veranstaltung wenden Sie sich 
bitte an Dr. Patrick Ayad (patrick.ayad@hoganlovells. 
com). 

Update Vertriebsrecht 

Aktuelle Rechtsentwicklungen im Handelsvertreter-, 
Franchise- und Vertragshändlerrecht 

München, 10. Juni 2015 

Hamburg, 17. Juni 2015 

 

Mit unserer Veranstaltungsreihe Update Vertriebsrecht 
bringen wir Sie auf den neuesten Stand zu typischen 
praxisrelevanten Themen im Bereich des Vertriebs-
rechts. Wir werden unter anderem folgende Themen 
aus der aktuellen Rechtsprechung behandeln: 

 Ein Dauerbrenner: Exklusivität und Wettbewerbs-
verbot in Vertriebsvereinbarungen 

 Beschränkungen von Provisionsansprüchen bei 
Vermittlung von Dauerverträgen – Wie lange muss 
ich für Vermittlungen noch "blechen"? 

 Ausgleichsanspruch des Vertragshändlers – Ver-
einbarungen über die Übertragung von Kundenda-
ten und Ausschluss des Anspruchs 

 Ausgleichsanspruch des Franchisenehmers bei 
sog. Massengeschäften – und die Auswirkungen 
auf andere Vertriebspartner 

Diskutieren Sie mit unseren Experten die aktuelle 
Rechtsprechung, deren praktische Auswirkungen und 
mögliche Lösungsansätze. Informieren Sie sich in ent-
spannter Atmosphäre an einem unserer Standorte in 
München oder in Hamburg während eines Frühstücks. 

Bei Interesse an den Veranstaltungsunterlagen wenden 
Sie sich bitte an commercial@hoganlovells.com.
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Zum Thema „Handels- und Vertriebsrecht” bieten wir 
verschiedene In-house Seminare an, in welchen wir Ihre 
Rechtsabteilung bzw. Ihr Unternehmen detailliert und 
fokussiert zu den rechtlichen Herausforderungen in 
diesem Bereich schulen. 

Die Schwerpunkte dieser Seminare passen wir selbst-
verständlich Ihren individuellen Bedürfnissen an, z. B.: 

 Grundlagen der Vertragsgestaltung 

 AGB und Standardverträge 

 Flexible und krisenfeste Vertragsgestaltung 

 Internationale Vertragsgestaltung 

 UN-Kaufrecht, GEK und Incoterms 

 Vertrieb, Transport und Logistik 

 Vertrieb in Europa 

Nähere Informationen zu Aufbau und Ablauf eines solchen 
In-house Seminars erläutern wir Ihnen gerne persönlich. 
Bitte zögern Sie nicht, uns anzusprechen!  

Ihre Kontakte: 

Dr. Patrick Ayad, M.Jur. (Oxford) 
Partner 
Handels- und Vertriebsrecht, München 
T +49 (0)89 29012 216 
patrick.ayad@hoganlovells.com 
 
Thomas Salomon, LL.M. (Uol) 
Partner  
Handels- und Vertriebsrecht, Hamburg 
T +49 (0)40 41993 287 
thomas.salomon@hoganlovells.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veranstaltungen 
In-house Seminare 
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Mit dem Praxisbereich "Handels- & Vertriebsrecht" be-
sitzt Hogan Lovells ein spezialisiertes Team für Han-
dels- und Vertriebsrecht sowie regulatorische Fragestel-
lungen. 

Durch die Bündelung unserer handels- und vertriebs-
rechtlichen Expertise nehmen wir unter den großen 
internationalen Sozietäten eine Vorreiterrolle ein. Diese 
Konzentration ermöglicht nicht nur eine noch bessere 
fachliche Spezialisierung, sondern auch eine gezielte 
Fokussierung auf einzelne Branchen, wie z.B. Indust-
riegüter, Konsumgüter sowie Lebensmittel und Life 
Sciences. Die zudem enge Zusammenarbeit mit weite-
ren Praxisbereichen – insbesondere mit Produkthaftung 
und Prozessführung, Gewerblicher Rechtsschutz, Kar-
tellrecht sowie Gesellschaftsrecht/M&A – garantiert eine 
umfassende Rechtsberatung aus einer Hand. 

Der deutsche Praxisbereich Handels- und Vertriebs-
recht sitzt an den Standorten München und Hamburg. 
Darüber hinaus ist er in allen wichtigen europäischen 
Jurisdiktionen wie auch in den USA und Asien stark 
vertreten und gewährleistet so auch grenzüberschrei-
tend eine ganzheitliche Beratung. 

Beratungsschwerpunkte: 

 Gestaltung, Überarbeitung, Verhandlung und Aus-
legung kommerzieller Verträge aller Art (Entwick-
lung, Herstellung, Einkauf, Verkauf, Vertrieb, Mar-
keting, Transport und Logistik, Leasing, Kooperati-
onen) vor dem Hintergrund des nationalen und in-
ternationalen Handels- und Vertriebsrechts. 

 Liefer-, Qualitätssicherungs- und Gewähr-
leistungsvereinbarungen sowie Einschätzung und 
Bewertung daraus resultierender Ansprüche. 

 Nationales und internationales Handels- und Ver-
triebsrecht, einschließlich UN-Kaufrecht, europäi-
sches Kaufrecht und Incoterms. 

 Internationale Vertragsgestaltung (vor allem im 
Vergleich zum angloamerikanischen Rechts-
system) sowie flexible und krisenfeste Vertrags-
gestaltung. 

 Beratung zu regulatorischen Fragen bei der Her-
stellung, dem Einkauf und dem Vertrieb von Pro-
dukten, insbesondere zu europarechtlichen Vorga-
ben und deren nationaler Umsetzung, z. B. im Be-
reich des Chemikalien- und Umweltrechts sowie 
Außenhandelsrechts. 

 Begleitung von Transaktionen und Joint Ventures, 
einschließlich Gestaltung und Verhandlung aller 
operativer Vereinbarungen sowie anschließender 
Begleitung des operativen Geschäfts. 

Ihre Ansprechpartner: 

 Dr. Patrick Ayad, M.Jur. (Oxford) 
Partner 

Handels- und Vertriebsrecht, München 
T +49 (0)89 29012 216 
patrick.ayad@hoganlovells.com 

 

 Thomas Salomon, LL.M. (Uol) 

Partner 
Handels- und Vertriebsrecht, Hamburg 
T +49 (0)40 41993 287 

thomas.salomon@hoganlovells.com 

 

 Dr. Jörg Schickert 
Partner  

Handels- und Vertriebsrecht, München 
T +49 (0)89 29012 198 
joerg.schickert@hoganlovells.com 

 
"Eine im Vertriebsrecht führende Kanzlei, die immer 
mehr die Früchte ihres bemerkenswert strategischen 
Aufbaus erntet." JUVE Handbuch, 2014/15. 
 
"Sehr strategisch und engagiert haben sich die Ver-
triebsspezialisten der Kanzlei zuletzt viel Respekt im 
Markt erarbeitet." JUVE Handbuch, 2014/15. 
 
"Eine im Vertriebsrecht führende Kanzlei, die ihren Er-
folgskurs des vergangenen Jahres fortsetzt." JUVE 
Handbuch, 2013/14.  
 
"Stärker als bei vielen Wettbewerbern war ihre Arbeit 
durch die Begleitung großer Projekte namhafter Man-
danten geprägt." JUVE Handbuch, 2012/13.  
 
"Eine führende Praxis im Vertriebsrecht, die v.a. dort 
ihre Stärken hat, wo es um grenzüberschreitende Ver-
tragsgestaltung und Vertriebsverträge in mehreren 
Ländern geht." JUVE Handbuch, 2011/12. 

Unsere Expertise im Bereich Handels- und Vertriebsrecht 
Ein Überblick des Praxisbereichs 
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Unsere Expertise im Bereich Handels- und Vertriebsrecht 
Eine Auswahl unserer Referenzen 
 

 Consumer Goods 

  

 Umfassende Beratung eines 

Lebensmittelherstellers zur 

Zusammensetzung, Kennzeich-

nung und Bewerbung des Sor-

timents sowie Begleitung von 

Produkteinführungen. 

 Beratung eines namhaften 

Luxusartikelherstellers zur 

Beendigung einer strategisch 

wichtigen Vertriebsbeziehung 

mit einem langjährigen Ver-

triebspartner in der DACH-

Region.  

 Electronics 

  

 Laufende Beratung eines Welt-

marktführers für elektronische 

Konsumgüter zur Restrukturie-

rung des Vertriebs in EMEA, zu 

Händlervereinbarungen, zum Out-

sourcing von Reparaturleistungen 

sowie zu regulatorischen Fragen. 

 Beratung eines europäischen 

Marktführers für elektronische 

Haushaltsgeräte bei der Um-

strukturierung des Vertriebs-

systems und Einführung eines 

neuen Bonussystems in Europa. 

 Energy 

  

 
 Beratung eines führenden An-

bieters für Solaranlagen zur 

Vertragsgestaltung mit Lohn-

herstellern und Lieferanten im 

Hinblick auf Mängel- und Pro-

dukthaftungsrisiken. 

 Umfassende Beratung eines 

Anbieters von Gründungs-

strukturen für Offshore-

Windenergieanlagen zu Lie-

ferverträgen für die Basiskon-

struktion von Windanlagen. 

 

 Industrials 

  

 Beratung eines weltweit 

führenden Industriezuliefe-

rers zu einem großvolumi-

gen Projekt betreffend das 

Outsourcing von Transport- 

und Logistikleistungen. 

 Beratung eines weltweit 

führenden Herstellers von 

Industrierobotern bei der 

Erstellung und Verhandlung 

mehrerer Entwicklungs-, 

Produktions-, Vertriebs- und 

Lizenzverträge. 

 Life Sciences 

  

 Compliance-Beratung interna-

tionaler Arzneimittel- und 

Medizinprodukteunterneh-

men bei der Zusammenarbeit 

mit Ärzten, Kliniken und Part-

nern im Gesundheitswesen. 

 Regelmäßige Beratung meh-

rerer internationaler Phar-

maunternehmen zu allen re-

gulatorischen und vertragli-

chen Fragen sowie zur Been-

digung von Vertriebs-

verträgen. 

 Weitere 

  

 Beratung eines global täti-

gen Unternehmens im Be-

reich Real Estate zu ver-

schiedenen Einkaufs- und 

Leasingverträgen betreffend 

Investitionsgüter. 

 Beratung eines europäi-

schen Eisenbahnunter-

nehmens zu mehreren Ein-

kaufs-, Verkaufs- und Lea-

singverträgen betreffend Lo-

komotiven sowie zu regula-

torischen Fragen. 

 Aerospace 

  

 Beratung eines namhaften 

Flugzeugherstellers zum Ver-

kauf von Business-Jets in Europa 

sowie zu wettbewerbsrechtlichen 

Aspekten. 

 Beratung eines international 

tätigen Flugzeuglieferanten zu 

großvolumigen Lieferbeziehun-

gen mit führenden Flugzeugher-

stellern. 

 

 Automotive  

  

 Beratung eines deutschen 

Automobilherstellers bei der 

Erstellung einer umfassenden 

Vertragsdokumentation für den 

Vertrieb. 

 Beratung einiger weltweit füh-

render Automobilzulieferer zu 

Einkaufs- und Lieferbeziehun-

gen, zur Umstrukturierung des 

Vertriebs in Europa, zum Ver-

trieb im Aftermarket sowie zu 

regulatorischen Fragen. 

 Chemicals 

  

 Beratung von Advent Interna-

tional beim Erwerb der H.C. 

Starck GmbH von der Bayer AG 

sowie der Oxo- und Derivate-

Sparte von der Celanese AG. 

 Beratung eines global tätigen 

Chemieunternehmens zu meh-

reren großvolumigen Lieferver-

trägen in Europa, USA und Asien 

sowie zu regulatorischen Anfor-

derungen beim Vertrieb. 
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Hogan Lovells veröffentlicht in regelmäßigen Abständen 

Newsletter, welche Sie über neueste Entwicklungen in 

verschiedenen Rechtsbereichen sowie Industriesekto-

ren informieren. In kompakter Form geben Ihnen diese 

einen Überblick über die neuesten Gesetze und aktuel-

le Rechtsprechung. Gleichzeitig machen wir Sie auf 

interessante Publikationen und Veranstaltungen auf-

merksam. 

Wenn Sie einen unserer kostenfreien Newsletter erhal-
ten möchten und noch nicht auf unserer Mailingliste 
sind, wenden Sie sich bitte an:  

commercial@hoganlovells.com 

Aktuell erscheinen regelmäßig die folgenden Newsletter 
von Hogan Lovells: 

 Arbeitsrecht 

 Automotive 

 Capital Markets 

 Chemie 

 Commercial 

 Compliance 

 Corporate 

 Energy 

 Financial Services 

 Immobilienrecht 

 Infrastructure, Public and Projekt Finance 

 Public Sector 

 TMT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hogan Lovells Newsletter 
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www.hoganlovells.com 

Hogan Lovells hat Büros in:   

 

Alicante 
Amsterdam 
Baltimore 
Brüssel 
Budapest* 
Caracas 
Colorado Springs 
Denver 
Dschidda* 
Dubai 
 

Düsseldorf 
Frankfurt am Main 
Hamburg 
Hanoi 
Ho Chi Minh Stadt 
Hongkong 
Houston 
Jakarta* 
Johannesburg 
London 
 

Los Angeles 
Luxemburg 
Madrid 
Mailand 
Mexiko-Stadt 
Miami 
Monterrey 
Moskau 
München 
New York 
 

Northern Virginia 
Paris 
Peking 
Philadelphia 
Riad* 
Rio de Janeiro 
Rom 
San Francisco 
São Paulo 
Schanghai 
 

Silicon Valley 
Singapur 
Tokio 
Ulaanbaatar 
Warschau 
Washington DC 
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